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Liebe Eltern

Unentgeltlichkeitsprinzip im Bereich „Lehrmittel, Schulmaterial und Schulveranstaltungen“ seit 1. Januar 2008

Der Landtag hat in seiner Sitzung vom 14. März 2007 mit einer Änderung des Schulgesetzes das bisher geltende Unentgeltlichkeitsprinzip für den Besuch öffentlicher Schulen ausgeweitet. 
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Bisher war nur der Besuch öffentlicher Schulen unentgeltlich, die Benützung der Lehrmittel und die Überlassung des Schulmaterials waren lediglich verbilligt. Die im März beschlossene Ausweitung beinhaltet nun insbesondere die unentgeltliche Abgabe der Lehrmittel, des Schulmaterials sowie die kostenlose Teilnahme an Schulveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler der öffentlichen Schulen im Bereich des Pflichtschulalters.

Zusammengefasst bedeutet dies Folgendes: 

- Lehrmittel:



vollumfängliche Kostenübernahme 

- Schulmaterial:


vollumfängliche Kostenübernahme

- Schulveranstaltungen:

vollumfängliche Kostenübernahme 
(Ausnahme „Verpflegung“)

- Persönliches Schulmaterial:
keine Kostenbeteiligung.

Persönliches Schulmaterial 

Das persönliche Schulmaterial umfasst insbesondere Schreibutensilien, Schultasche, Etui, Füllfeder, Lineale, Spit​zer und Kleinmaterialien wie Radiergummi, Tintenpatronen etc. 
Bei uns in Planken ergeben sich daraus keine grösseren Veränderungen, da die Gemeinde bisher schon fast alle Kosten übernommen hat. 
Neu gilt für die Kinder der Kleinschule Planken Folgendes:

Basisstufenkinder: Das Schulmaterial (Wasserfarben, Kreiden, Holzfarben, Scheren, Leim) steht den Kindern im Malatelier und bildnerischen Gestalten zur Verfügung.

Anschlussstufe: Jedes Kind bekommt während der Zeit in der Anschlussstufe seinen Wasserfarbenkasten und seine Malkreiden. Andere wichtige Utensilien wie Zirkel, Taschenrechner, Scheren, Leim sind im Klassensatz vorhanden
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